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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem das Bundesfinanzministerium Ende 2020 schon mehr Zeit für die Ein- 
kommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2019 eingeräumt hat 
(bis zum 31. August 2021), muss die Erklärung für den Veranlagungszeitraum 
2020 erst am 31. Oktober 2021 beim Finanzamt eingegangen sein. Drei Mona- 
te später als üblich. Bei steuerlicher Vertretung ist sogar eine Verlängerung bis 
Mai 2022 möglich. 

Verstirbt ein Steuerpflichtiger innerhalb des Verteilungszeitraums der auf mehre- 
re Jahre verteilten größeren Erhaltungsaufwendungen für ein Gebäude, kann 
der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen im Veranla- 
gungsjahr des Versterbens als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermie- 
tung und Verpachtung abgesetzt werden. Diese Entscheidung des Bundesfi- 
nanzhofs dürfte auf breites Interesse stoßen. 

Trotz zustimmender Auffassung der Finanzverwaltung zur Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs war bislang unklar, in welchen Fällen eine Personengesell- 
schaft Organgesellschaft sein kann. Der Europäische Gerichtshof hat nun klarge- 
stellt, dass eine solche Einschränkung, dass Personengesellschaften nur Organ- 
gesellschaften sein können, wenn auch alle Gesellschafter finanziell in den Or- 
ganträger eingegliedert sind, gegen Unionsrecht verstößt. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 

Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einkommensteuer

Laufzeitbezogene Betrachtungsweise  

bei Firmenwagen-Leasingsonderzahlungen

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat zu der Frage 
Stellung genommen, in welcher Höhe eine im Dezember 
2013 geleistete Leasingsonderzahlung für einen teils privat 
und teils zu unternehmerischen Zwecken genutzten Pkw als 
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abzugsfähig ist.

8GTYGPFGV�GKP�PKEJV�DKNCP\KGTWPIUR�KEJVKIGT�5VGWGTR�KEJ-
tiger einen geleasten Pkw für unternehmerische Zwecke 
und macht er dafür die tatsächlichen Kosten geltend, so 
gehört eine bei Leasingbeginn zu erbringende Sonderzah-
lung in Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung 
des Pkw nach dem Urteil des Finanzgerichts zu den sofort 
abziehbaren Betriebsausgaben. Dabei sei bei der Höhe der 
anteiligen unternehmerischen Nutzung auf eine laufzeit-
bezogene Betrachtungsweise abzustellen.

#D\WI�FGT�DGKO�6QF�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�PQEJ�

nicht verbrauchten Erhaltungsaufwendungen

Der Eigentümer eines mit einem Zweifamilienhaus bebauten 
Grundstücks erzielte aus diesem Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Als er verstarb, stritten seine Frau und 
das Finanzamt darüber, ob noch nicht berücksichtigte Er-
haltungsaufwendungen im Todesjahr (Streitjahr) in einer 
Summe beim Erblasser abziehbar sind oder die Verteilung 
beim Erben fortgeführt wird. Im Streitjahr wurde die Frau 
mit ihrem verstorbenen Ehemann zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt. In ihrer Einkommensteuererklärung 
erklärte sie für ihren verstorbenen Ehemann Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung für den Zeitraum vom 
��|,CPWCT������DKU�\WO����|,CPWCT������WPF�CNU�9GTDWPIU-
kosten gab sie den zum Zeitpunkt des Todes noch nicht 
berücksichtigten Teil der Erhaltungsaufwendungen an. Das 
beklagte Finanzamt berücksichtigte in dem Einkommen-
UVGWGTDGUEJGKF������'TJCNVWPIUCWHYGPFWPIGP�PWT�KP�FGT�

*ÒJG��FKG�FGO�CWH�FGP�/QPCV�,CPWCT�GPVHCNNGPFGP�#PVGKN�

FGT�CP�UKEJ�HØT������CPIGHCNNGPGP�,CJTGUDGVTÀIG�GPVURTCEJ�

Die hiergegen nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage 
hatte vor dem Finanzgericht Münster Erfolg. Der Bundes-
�PCP\JQH�JCV�FKG�4GXKUKQP�FGU�(KPCP\COVGU�CNU�WPDGITØP-
FGV� \WTØEMIGYKGUGP��*CDG�FGT� 5VGWGTR�KEJVKIG�ITÒ»GTG�

'TJCNVWPIUCWHYGPFWPIGP�CWH�OGJTGTG�,CJTG�XGTVGKNV�WPF�

verstirbt er innerhalb des Verteilungszeitraums – wie im 
Streitfall –, sei der noch nicht berücksichtigte Teil der Er-
haltungsaufwendungen im Veranlagungsjahr des Verster-
DGPU�CNU�9GTDWPIUMQUVGP�KO�4CJOGP�UGKPGT�'KPMØPHVG�CWU�

Vermietung und Verpachtung abzusetzen.

Hinweis: 

Werbungskosten sind in dem Veranlagungszeitraum 
CD\W\KGJGP��KP�FGO�UKG�IGNGKUVGV�YQTFGP�UKPF��,GFQEJ�

MCPP�GKP�5VGWGTR�KEJVKIGT�ITÒ»GTG�#WHYGPFWPIGP�HØT�

die Erhaltung von Gebäuden, die im Zeitpunkt der Lei-
stung des Erhaltungsaufwands nicht zu einem Betriebs-
vermögen gehören und überwiegend Wohnzwecken 
FKGPGP��CWH�\YGK�DKU�HØPH�,CJTG�INGKEJOÀ»KI�XGTVGKNGP�

Probandenhonorare für medizinische Studien  

sind steuerbar

Eine Steuerpflichtige hatte für die Teilnahme an drei 
klinischen Studien (eine Creme und zwei Medikamente) 
8GTIØVWPIGP�K�|*�|X��KPUIGUCOV������|'WTQ�\W\ØINKEJ�(CJTV-
kostenpauschalen erhalten. Für den Fall studienbedingter 
Verletzungen wurde zugunsten der Probanden eine Pro-
bandenversicherung abgeschlossen. In einer Kontrollmit-
teilung erlangte das beklagte Finanzamt Kenntnis von den 
Vergütungen und unterwarf diese Einnahmen als Sonstige 
Einkünfte aus Leistungen der Besteuerung. Die Klägerin 
war der Ansicht, dass es sich um nicht steuerbares Schmer-
zensgeld für gesundheitliche Beeinträchtigungen handelt.

&KG�-NCIG�JCVVG�XQT�FGO�(KPCP\IGTKEJV�4JGKPNCPF�2HCN\�MGK-
nen Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts stellt die Tätigkeit 
als Probandin für medizinische Wirkstoffe eine steuerbare 
Tätigkeit in Form sonstiger Leistungen dar. Eine „Leistung“ 
in diesem Sinne sei jedes Tun, Unterlassen oder Dulden, 
das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrags sein könne. 
Erfolg oder Misserfolg der Studie, das vorzeitige Abbrechen 
der Studie seien demnach unerheblich für die Besteuerung 
FGU�*QPQTCTU��#WEJ�&CWGT�WPF�*ÀW�IMGKV�FGT�.GKUVWPIGP�

seien ohne Bedeutung. Zu beachten sei dabei, dass solche 
'KPMØPHVG�PWT�FCPP�PKEJV�GKPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKI�UGKGP��

YGPP�UKG�YGPKIGT�CNU����|'WTQ�KO�-CNGPFGTLCJT�DGVTCIGP�

haben (Freigrenze).

Haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerker- 

leistungen – Nebenkostenabrechnung vorlegen

Wohnungseigentümer und Mieter können Ausgaben 
für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerlei-
stungen anteilig steuerlich geltend machen. Dafür sollte 
die Nebenkostenabrechnung bei der Einkommensteuer-
GTMNÀTWPI�XQTIGNGIV�YGTFGP��&CU�(KPCP\COV�GTMGPPV�W�|C��

-QUVGP� HØT�FKG�4GKPKIWPI�FGU�6TGRRGPJCWUGU�� HØT�&CEJ���

(CUUCFGP��WPF�)CTVGPIGUVCNVWPIUCTDGKVGP�QFGT�HØT�4GRC-
ratur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen an. 
Abzugsfähig sind auch die Schornsteinfegergebühren oder 
Kosten für das Überprüfen von Blitzschutzeinrichtungen. 
Die insgesamt anfallenden Aufwendungen müssen auf die 
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einzelnen Eigentümer oder Wohnungen aufgeteilt sein. In 

FGT�,CJTGUCDTGEJPWPI�UQNNVGP�FKG�GKP\GNPGP�&KGPUVNGKUVGT�OKV�

den Gesamtkosten aufgeführt sein und dazu detailliert der 

den einzelnen Wohneinheiten zugeordnete Kostenanteil. 

Alternativ können sich Wohnungseigentümer eine Beschei-

nigung des Verwalters für das Finanzamt ausstellen lassen.

Kosten für Abonnement einer Tageszeitung  

nicht abzugsfähig

Der Sprecher eines Bankvorstands klagte gegen seinen 

Einkommensteuerbescheid. Er wollte die Kosten für sein 

Tageszeitungsabonnement – zumindest anteilig – als 

Werbungskosten bei der Steuer absetzen. Er trug vor, dass 

die tagesaktuelle Information über Finanzen, Politik und 

Wirtschaft wesentlicher Bestandteil seiner Tätigkeit sei. Das 

Finanzamt war jedoch der Auffassung, die Tageszeitung 

GPVJCNVG�CDGT�KP�ITQ»GO�7OHCPI�CWEJ�+PHQTOCVKQPGP�ØDGT�

Politik, Kultur und Sport, was nicht zum Berufsbild des 

Klägers gehöre.

&CU�(KPCP\IGTKEJV�&ØUUGNFQTH�ICD�FGO�(KPCP\COV�4GEJV��

Aufwendungen der privaten Lebensführung – wozu auch 

das Zeitungslesen gehöre – seien keine Werbungskosten. 

#WEJ� NKG»G�UKEJ�PKEJV�CWHVGKNGP�� KP�YGNEJGO�7OHCPI�FGT�

-NÀIGT�FKG�6CIGU\GKVWPI�RTKXCV�D\Y��DGTW�KEJ�NGUG�

Hinweis: 

Ausgaben für das Abonnement von Fachzeitschriften, 

FKG�PCJG\W�CWUUEJNKG»NKEJ�DGVTKGDNKEJ�IGPWV\V�YGTFGP��

können jedoch steuermindernd geltend gemacht wer-

den. Auch sollten Aufwendungen für Tageszeitungen 

und Zeitschriften, die für den Betrieb etwa von Gast-

stätten, Hotels und Friseursalons oder für Arztpraxen 

bezogen werden, immer als Betriebsausgaben ange-

geben werden.

Bau neuer Mietwohnungen kann Steuervorteile 

bringen

8GTOKGVGT�MÒPPGP�HØT�PGW�IGDCWVG�9QJPWPIGP�KO�,CJT�FGT�

Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei 

,CJTGP�5QPFGTCDUEJTGKDWPIGP�KP�#PURTWEJ�PGJOGP��&KGU�

setzt aber voraus, dass der Bauantrag für die neue Woh-

PWPI�XQT�FGO����,CPWCT������IGUVGNNV�YKTF�FCPP�OKPFGUVGPU�

\GJP�,CJTG�NCPI�XQO�$CWJGTTP�QFGT�-ÀWHGT�XGTOKGVGV�YKTF�

)GYÀJTV�YGTFGP�LÀJTNKEJ�DKU�\W���2TQ\GPV�FGT�#PUEJCHHWPIU��

oder Herstellungskosten zusätzlich zur normalen Abschrei-

DWPI��5Q�MÒPPGP�KPPGTJCND�XQP�XKGT�,CJTGP�KPUIGUCOV�DKU�

\W���|2TQ\GPV�FGT�#PUEJCHHWPIU��QFGT�*GTUVGNNWPIUMQUVGP�

der Wohnung steuerlich wirksam werden. Gefördert wer-

den dabei nicht nur Wohnungen im Zusammenhang mit 

dem Neubau von Gebäuden, sondern auch die Schaffung 

PGWGT�9QJPWPIGP� KP�DGUVGJGPFGP�)GDÀWFGP�� \�|$�� GKP�

Dachgeschossausbau.

Bauanträge können nur von vorlageberechtigten Archi-

tekten und Bauingenieuren gestellt werden. Ist kein Bau-

antrag erforderlich, muss die Bauanzeige bis zum Stichtag 

GTHQNIGP��&KGUG�MCPP�XQO�5VGWGTR�KEJVKIGP�UGNDUV�XQTIG-

nommen werden.

Zu beachten ist, dass die Sonderabschreibungsmöglichkeit 

PWT� HØT�OCZKOCN������|'WTQ� LG�3WCFTCVOGVGT�9QJP�À-

che absetzbar und generell ausgeschlossen ist, wenn die 

#PUEJCHHWPIU��QFGT�*GTUVGNNWPIUMQUVGP� LG�3WCFTCVOGVGT�

9QJP�ÀEJG�GKPGP�$GVTCI�XQP������|'WTQ�ØDGTUVGKIGP�

Umsatzsteuer

Personengesellschaft als Organgesellschaft

#WHITWPF|'WTQRCTGEJVNKEJGT�8QTICDGP�MÒPPGP�2GTUQPGP-

gesellschaften umsatzsteuerlich Organgesellschaften sein. 

6TQV\�\WUVKOOGPFGT�#WHHCUUWPI�FGT�4GEJVURTGEJWPI�FGU�

$WPFGU�PCP\JQHU�FWTEJ�FCU�5EJTGKDGP�FGU�$WPFGU�PCP\-

OKPKUVGTKWOU� XQO����|/CK� �����YCT�DKUNCPI�WPMNCT�� KP�

welchen Fällen eine Personengesellschaft Organgesellschaft 

sein kann. Auch, weil die Finanzverwaltung die „Hürde“ 

hierfür sehr hoch gelegt hat. 

&KG�(TCIG��QD�GKPG��PCP\KGNNG�'KPINKGFGTWPI�PWT�IGIGDGP�

ist, wenn der Organträger unmittelbar alle Anteile an der 

Personengesellschaft hält oder auch eine Mehrheitsbetei-

ligung an der Personengesellschaft ausreicht, hat nunmehr 

FGT|'WTQRÀKUEJG�)GTKEJVUJQH�
'W)*��CWH�8QTNCIG�FGU�(KPCP\-

gerichts Berlin-Brandenburg beantwortet.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte dem EuGH 

die Frage vorgelegt, ob die strengen Anforderungen der 

(KPCP\XGTYCNVWPI|'WTQRCTGEJVUMQPHQTO�UKPF�
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&GT�'W)*�JCV�PWP�OKV�7TVGKN�XQO����|#RTKN������MNCTIGUVGNNV��

dass eine solche Einschränkung, dass Personengesellschaf-

ten nur Organgesellschaften sein können, wenn auch alle 

)GUGNNUEJCHVGT��PCP\KGNN�KP�FGP�1TICPVTÀIGT�GKPIGINKGFGTV�

UKPF��IGIGP�7PKQPUTGEJV� XGTUVÒ»V�� 'KPG�/GJTJGKVUDGVGK-

ligung an der Personengesellschaft sei ausreichend. Die 

Auslegung, Organträger könne nur der sein, der unmit-

telbar alle Anteile an der Personengesellschaft hält, sei zu 

eng. Diese Einschränkung sei auch nicht zur Vermeidung 

von Steuerhinterziehung und/oder Steuerumgehungen ge-

GKIPGV��*KGT\W�YÀTG�\�|$��GKPG�$GYKNNKIWPI�FGT�1TICPUEJCHV�

durch die Finanzverwaltung besser geeignet.

Folge: Unter Berufung auf das EuGH-Urteil können auch 

Personengesellschaften in eine umsatzsteuerrechtliche Or-

ganschaft einbezogen werden, an denen der Organträger 

nicht alle Anteile hält.

Hinweis: 

Wegen der entgegenstehenden Verwaltungsauffas-

sung besteht insoweit ein Wahlrecht.

Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung 

neben einer umsatzsteuerfreien Vermietung

Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die Frage zu 

entscheiden, ob Strom, den der Vermieter über eine Pho-

tovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, umsatz-

steuerlich als Nebenleistung der Vermietung anzusehen ist.

Das Finanzgericht hat diese Frage verneint und der Klage 

des Vermieters stattgegeben. Auch wenn Strom über eine 

Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an die 

/KGVGT�IGNKGHGTV�YKTF��JCPFGNG�GU� UKEJ�FCDGK� KO�4GIGNHCNN�

nicht um eine unselbstständige Nebenleistung der (steuer-

freien) Vermietung. Entscheidend sei, dass der Mieter die 

Möglichkeit habe, den Stromanbieter frei zu wählen. Auch 

FGT|'WTQRÀKUEJG�)GTKEJVUJQH�JCDG�KP�GKPGO�XGTINGKEJDCTGP�

Fall die Stromlieferung als von der Vermietung getrennt 

angesehen.

&C�FGT� $WPFGU�PCP\JQH� ØDGT� FKGUG� 4GEJVUHTCIG�DKUJGT�

noch nicht ausdrücklich entschieden hat und die Finanz-

XGTYCNVWPI�FCU�7TVGKN�FGU|'WTQRÀKUEJGP�)GTKEJVUJQHU�PKEJV�

CPYGPFGV��JCV�FCU�(KPCP\IGTKEJV�0KGFGTUCEJUGP�FKG�4GXK-

sion zugelassen.

Wohnungsvermietung: Energielieferungen sind 

UVGWGTR�KEJVKIG�*CWRVNGKUVWPIGP

Vor dem Finanzgericht Münster klagte die Vermieterin 

GKPGU�)TWPFUVØEMU��CWH�FGO�UKEJ�W�|C��GKP�*CWRVJCWU�OKV�

\YGK�9QJPWPIGP�DGHCPF��5KG�KPUVCNNKGTVG������GKPG�PGWG�

Heizungsanlage für die Wohnungen im Haupthaus. Die Klä-

gerin gab Umsatzsteuervoranmeldungen ab und verzichtete 

CWH�FKG�-NGKPWPVGTPGJOGTTGIGNWPI��5KG�ICD�UVGWGTR�KEJVKIG�

Umsätze aus den Energielieferungen an die Mieter an und 

8QTUVGWGTP� CWU�FGT� 4GEJPWPI�ØDGT� FKG� +PUVCNNCVKQP�FGT�

Heizungsanlage sowie den Gaslieferungen. Es errechnete 

sich ein Erstattungsbetrag. Das Finanzamt war jedoch der 

Ansicht, es handele sich bei den Energielieferungen um 

unselbstständige Nebenleistungen zu der steuerfreien 

Wohnungsvermietung und setzte die Umsatzsteuervoran-

OGNFWPIGP�CWH��|'WTQ�HGUV��

Die Klage hiergegen hatte vor dem Finanzgericht Münster 

Erfolg. Es entschied, dass die durch den Vermieter an den 

Mieter erbrachte Energielieferungen nicht als Nebenlei-

stungen zur steuerfreien Wohnungsvermietung, sondern 

CNU�UVGWGTR�KEJVKIG�*CWRVNGKUVWPIGP�CP\WUGJGP�UKPF�

Verfahrensrecht

Schätzung eines Gastronomiebetriebs auf 

Grundlage der Richtsatzsammlung rechtmäßig

Im summarischen Verfahren ist die Schätzung eines Gas-

VTQPQOKGDGVTKGDU�
JKGT��4GUVCWTCPV�OKV�RQTVWIKGUKUEJ�OGFK-

VGTTCPGT�-ØEJG��CWH�FGT�)TWPFNCIG�FGT�4KEJVUCV\UCOONWPI�

unter Berücksichtigung des Mittelwerts der Bandbreite der 

4QJIGYKPPCWHUEJNCIUÀV\G�
KO�5VTGKVLCJT����|2TQ\GPV��PKEJV�

zu beanstanden, wenn sich der geprüfte Betrieb in guter 

.CIG�DG�PFGV��KP�FGP�UQ\KCNGP�/GFKGP�RQUKVKX�DGYGTVGV�WPF�

als gut besucht dargestellt wird und keine substanziierten 

Gründe vorgetragen werden, die eine schlechte Ertragslage 

nahelegen. So entschied das Finanzgericht Hamburg.
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Die Finanzbehörde habe die Schätzung auf einen externen 

$GVTKGDUXGTINGKEJ�PCEJ�/C»ICDG�FGT�9GTVG�FGT�COVNKEJGP�

4KEJVUCV\UCOONWPI�IGUVØV\V��&KG�#PYGPFWPI�FGT�COVNKEJGP�

4KEJVUCV\UCOONWPI�UGK�GKPG�CPGTMCPPVG�5EJÀV\WPIUOGVJQ-

de und werde als solche letztlich auch nicht substanziiert 

von der Antragstellerin in Frage gestellt. Grundsätzlich sei 

FKG� 5EJÀV\WPIUOGVJQFG� \W�YÀJNGP��YGNEJG�FKG�ITÒ»VG�

Gewähr dafür biete, mit zumutbarem Aufwand das wahr-

scheinlichste Ergebnis zu erzielen; ein Anspruch auf Anwen-

dung einer bestimmten Schätzungsmethode bestehe nicht. 

Angesichts der gravierenden Mängel der Aufzeichnungen 

der Antragstellerin, etwa dass Bareinnahmen nicht erfasst 

wurden, weder ein Kassenbuch noch Z-Bons vorhanden 

waren, gewichtige Anzeichen für Schwarzeinkäufe aufge-

funden wurden und die Privateinlagen die Privatentnahmen 

deutlich überstiegen, bestünden keine Bedenken dagegen, 

eine Schätzung auf der Grundlage des externen Betriebs-

XGTINGKEJU� CPJCPF� FGT�9GTVG� FGT� 4KEJVUCV\UCOONWPI�

vorzunehmen. Unter diesen Umständen würden sich insbe-

sondere keine anderen Schätzungsmethoden aufdrängen.

Abgabefrist für Steuererklärungen  

für das Veranlagungsjahr 2020 verlängert

&GT�$WPFGUTCV�JCV�CO����|,WPK������FGT�8GTNÀPIGTWPI�FGT�

Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 um drei Monate 

\WIGUVKOOV��5VGWGTR�KEJVKIG��FKG�KJTG�5VGWGTGTMNÀTWPI�UGNDUV�

anfertigen, haben nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre 

Erklärung beim Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige 

der steuerberatenden Berufe mit der Erstellung beauftragt, 

XGTNÀPIGTV� UKEJ�FGT�6GTOKP�CWH�FGP����|/CK�������#WEJ�

FKG� DGUQPFGTGP�#DICDGHTKUVGP� HØT� 5VGWGTR�KEJVKIG�OKV�

Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft verlängern sich 

um drei Monate. Parallel dazu wird auch die Karenzzeit zur 

Verschonung von Verzugszinsen auf Steuerschulden um 

drei Monate ausgeweitet. 

Der Bund möchte neben den Steuerzahlern und insbeson-

dere die Steuerberater entlasten, da seit Corona ein deutlich 

höheres Arbeitspensum anfällt. Auch die Finanzämter sind 

wohl froh, da sich auch dort die Lage arbeitsbelastend 

verschärft.

Hinweis: 

&C�FGT����|1MVQDGT������GKP�5QPPVCI�KUV��XGTUEJKGDV�

UKEJ�FKG�(TKUV�CWH�/QPVCI��FGP���|0QXGODGT�������+P�

$WPFGUNÀPFGTP��KP�FGPGP�FGT���|0QXGODGT�GKP�(GKGTVCI�

KUV��KUV�FGT���|0QXGODGT������FGT�NGV\VG�#DICDGVGTOKP�

für die Steuererklärung 2020.

Sonstiges

Antrag auf Wirtschaftsförderung:  

Exakte Angaben zwingend erforderlich

Ein Handwerksbetrieb mit Betriebsstätten in unterschied-

lichen Ortsgemeinden stellte einen Antrag auf regionale 

Wirtschaftsförderung für Werkzeugmaschinen im Wert 

XQP� TWPF��������|'WTQ�� +O�#PVTCIUHQTOWNCT�JKGT\W�ICD�

GT�GKPGP�DGUVKOOVGP�+PXGUVKVKQPUQTV�CP��NKG»�FKG�FWTEJ�FKG�

$GMNCIVG�KP�GKPGT�XQTNÀW�IGP�'PVUEJGKFWPI�CNU�ITWPFUÀV\NKEJ�

förderfähig eingestuften Maschinen aber an eine hiervon 

abweichende Betriebsstätte liefern. Dort lagerte und nutzte 

der Handwerksbetrieb die Maschinen. Daraufhin wurde 

der Förderantrag abgelehnt, weil die Umsetzung des Vor-

habens nicht entsprechend den Angaben im Förderantrag 

erfolgt sei. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz dem Handwerksbetrieb 

PKEJV�4GEJV�� (ØT�FKG� KP�5VTGKV� UVGJGPFGP�(ÒTFGTOKVVGN�FGT�

regionalen Wirtschaftsförderung sei entscheidend, dass ein 

Vorhaben an dem im Antragsformular benannten Investi-

tionsort umgesetzt werde. Die entsprechende Angabe sei 

FCDGK�MGKPG�DNQ»G�(QTOCNKVÀV��'U�JCPFGNG�UKEJ�XKGNOGJT�WO�

eine subventionserhebliche Tatsache, aus der sich ergebe, 

QD� UKEJ�FCU�8QTJCDGP� KO�(ÒTFGTIGDKGV�DG�PFG�WPF�YKG�

hoch der Förderhöchstbetrag sei. Zudem lasse sich erst 

ausgehend von den Verhältnissen an einem konkreten 

Investitionsort beurteilen, ob ein Vorhaben förderfähig sei. 

Bei dieser Bewertung fänden auch Stellungnahmen der 

Bundesagentur für Arbeit und der zuständigen Handwerks-

kammer Berücksichtigung. Dabei sähen die einschlägigen 

Förderbestimmungen auch keine Heilungsmöglichkeit 

durch das nachträgliche Verbringen der Maschinen an den 

zunächst angegebenen Standort vor. 
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August 2021 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2021

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.08.20211 10.09.20211

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.09.2021

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.09.2021

Umsatzsteuer 10.08.20212 10.09.20213

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung4 13.08.2021 13.09.2021

Scheck� 10.08.2021 10.09.2021

Gewerbesteuer ����������� entfällt

Grundsteuer ����������� entfällt

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� 19.08.2021 entfällt

Scheck� ���������� entfällt

Sozialversicherung� ���������� 28.09.2021

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1  Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

� Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

�� +P�FGP�$WPFGUNÀPFGTP�WPF�4GIKQPGP��KP�FGPGP�FGT������������GKP�IGUGV\NKEJGT�(GKGTVCI�
/CTKÀ�*KOOGNHCJTV��KUV�� 

YKTF�FKG�5VGWGT�CO������������HÀNNKI�

� Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU��|7JT��XQT-

NKGIGP��4GIKQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKIMGKVGP�UKPF�IIH��\W�DGCEJVGP��9KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�FWTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG�GTNGFKIV��

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��

&KG�+PJCNVG�YWTFGP�OKV�ITÒ»VGT�5QTIHCNV�GTUVGNNV��GTJGDGP�MGKPGP�#PURTWEJ�CWH�GKPG�XQNNUVÀPFKIG�&CTUVGNNWPI�WPF� 

ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall.
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